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I.  

 

1.  

(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03093) unter Ziff. 2.1 dargestellt, leisten Bäume einen 
erheblichen Beitrag zum Artenschutz, zur Verbesserung des Stadtklimas, zur Klimaanpassung 
sowie zur Stadtgliederung und Biotopvernetzung. Die Landeshauptstadt München unternimmt 
umfassende Anstrengungen zur Sicherung und Verbesserung der stadtökologischen 
Rahmenbedingungen, insbesondere durch das Klimaanpassungskonzept 
(Stadtratsbeschlüsse vom 15.11.2016, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06819 und 26.10.2022,
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07027) sowie durch die Biodiversitätsstrategie 
(Stadtratsbeschluss vom 19.12.2018, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V13218). 
 
Der o.g. Beschluss beschreibt auch unter
Ziff. 3.9, dass der Baumschutz seine Grenzen insbesondere im Baurecht findet, das als 
Eigentumsrecht in Art. 14 des Grundgesetzes verankert ist. Aufbauend auf den Aufträgen aus 
dem o.g. Beschluss und darüber hinaus gehend sollen die Möglichkeiten, den Baumschutz
unter den bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen auf kommunaler Ebene zu stärken, 
besser genutzt werden. Ziel ist es, die Baumschutzverordnung in ihrer Funktion als 
Steuerungsinstrument zu stärken und somit neu auszurichten. 
 
Mit der Beschlussvorlage will das Referat für Stadtplanung und Bauordnung die geplanten 
Änderungen der Baumschutzverordnung kompakt darstellen und den grundsätzlichen Auftrag 
des Stadtrates zur Neuausrichtung der Baumschutzverordnung einholen. Somit soll 
sichergestellt werden, dass die grundsätzliche Zielsetzung des umfangreichen 
Änderungsverfahrens vom Stadtrat mitgetragen wird.  
 
Die abschließende Entscheidung über die Novelle der Baumschutzverordnung bleibt der 
gesonderten Beschlussfassung im Rahmen des formellen Verfahrens unter Einbeziehung aller 
betroffenen Stellen vorbehalten und ist  abhängig von den im Verfahren vorgetragenen 
Einwendungen  insoweit ergebnisoffen.  
 
Die Zuständigkeit des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung ergibt sich gemäß § 7 
Abs. 1 Ziffer 11 der Geschäftsordnung des Stadtrats der Landeshauptstadt München. 
 

2.  

Aufgrund einer im Jahr 2015 eingeführten Gesetzesänderung in Art. 51 Abs. 1 Bayerisches 
Naturschutzgesetz (BayNatSchG) ist die Landeshauptstadt München heute in ihrer Funktion 

zum Schutz 
des Bestands von Bäumen und Sträuchern ganz oder teilweise innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile
Baumschutzverordnung zuständig. Dies gilt jedenfalls so lange, wie die Höhere 



Seite 3 von 14

  

 

 

Naturschutzbehörde von ihrem Verordnungsrecht keinen Gebrauch macht (was aktuell nicht 
der Fall ist). Damit leitet sich die Zuständigkeit anders her als noch bei der letzten Änderung 
der Baumschutzverordnung im Jahr 2013, als die Stadt München ihre Zuständigkeit noch auf 
ihre Funktion als Untere Naturschutzbehörde stützen konnte. Da die Landeshauptstadt 
München als kreisfreie Stadt aber sowohl die Aufgaben der Gemeinde als auch die Aufgaben 
der Unteren Naturschutzbehörde wahrnimmt, hat die Gesetzesänderung an dem Ergebnis der 
grundsätzlichen Zuständigkeit der Stadt München für die Novellierung der 
Baumschutzverordnung nichts geändert. 
 
 

 
 

(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03093) wurden die fachlichen und rechtlichen Grundlagen des 
Baumschutzes in München umfassend dargestellt und Möglichkeiten für mehr Baumschutz 
ausgelotet. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wurde beauftragt,
a.
b. die Baumschutzkampagne fortzuführen,
c. jedes Jahr eine Baumbilanz zu veröffentlichen,
d. die Einführung eines Kriterienkatalogs zur differenzierteren Festlegung der 

Ersatzpflanzungen (in Abhängigkeit von Größe, Standort, Art, voraussichtlicher 
Lebensdauer des zu fällenden Baumes o.ä.) zu prüfen,

e. schnellstmöglich im Rahmen einer Änderung der Baumschutzverordnung die Forderung 
-

f. Wege zu erarbeiten, den Baumschutz und Wurzelschutz auf Baustellen zu stärken.
g. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wurde darüber hinaus beauftragt und das 

Mobilitätsreferat wurde gebeten, in Abstimmung mit dem Baureferat im Rahmen der 
Verkehrswende im Zuge der Neuaufteilung von Verkehrsflächen, Flächen für neue
Baumstandorte zu prüfen, zu definieren und zu entwickeln.

Zu a.
Die Grenzbaumintiative wurde umgesetzt, nähere Informationen sind abrufbar unter: 
https://stadt.muenchen.de/infos/baumschutzkampagne.html.

Zu b.
Die Baumschutzkam
25.04.2023 fortgeführt.
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3.

Auf der Grundlage des o.g. Beschlusses sowie einer umfangreichen Recherche von 
Baumschutzverordnungen deutscher Großstädte sind nunmehr die im Folgenden 
beschriebenen Änderungen der Baumschutzverordnung vorgesehen. 
 
Stellschrauben sind: 

die Ausweitung des Baumschutzes auf mehr Bäume und auf einen größeren 
Geltungsbereich 
die gezielte Steuerung der Ausgleichszahlungen durch die Einführung von 
Richtlinien für Zuschüsse und Förderprogramme  
die Bewerbung von Förderprogrammen und Beratungsangeboten 
 

3.1.1. Stammumfang

Von 81 Großstädten in Deutschland verfügen 10 Großstädte über keine 
Baumschutzverordnung. 
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Sofern Kletterpflanzen die Schutzkriterien (d.h. die Einzelstämmlinge ergeben einen 
Gesamtstammumfang von 60 cm) aufweisen, würden sie ebenfalls der 
Baumschutzverordnung unterliegen. Dies trifft bereits bei der derzeitigen Regelung für 
Einzelfälle zu, insbesondere bei Efeu, Wildem Wein und Blauregen. Mit der neuen 
Regelung würde der Schutz von Kletterpflanzen ausgeweitet. 
 

Obstbäume sind in München bisher bis auf wenige ausdrücklich genannte Arten (derzeit 
sind dies Walnuss, Holzbirne, Holzapfel, Vogelkirsche, Holunder und Hasel) vom 
Baumschutz ausgenommen, da sie zum Aufbau einer stabilen und regelmäßigen Krone 
und zum Erzielen von Obsterträgen häufig stark beschnitten werden. 
Hochstammobstbäume werden meist insbesondere auch aus gestalterischen und 
ökologischen Zwecken gepflanzt und meist nur in größeren Abständen beschnitten. 

Die meisten Großstädte haben ähnliche Regelungen. In folgenden 12 Großstädten sind 
auch Obstbäume geschützt: Stuttgart, Bremen, Leipzig, Rostock, Mühlheim, Heidelberg, 
Neuss, Bremerhaven, Recklinghausen, Jena, Gütersloh sowie seit 27.02.2023 auch 
Regensburg.
 
Gerade wegen der Bedeutung der Obstbäume für den Artenschutz sollten auch diese in 
die Münchner Baumschutzverordnung einbezogen werden. Vorstellbar ist hierbei z.B., die 
notwendigen regelmäßigen Schnittmaßnahmen als Ausnahme zuzulassen und die neue 
Regelung durch gezielte Informationen und den Einsatz von Baumberater*innen zu 
begleiten.  
 
Außerdem soll geprüft werden,  

ob für Obstbäume eine Fiktionsgenehmigung (d.h. fingierte Genehmigung nach 
Ablauf einer bestimmten Frist) eingeführt werden kann und 
wenn ja, welche Vor- und Nachteile damit verbunden wären. 
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Die Baumschutzverordnung gilt gemäß Art. 51 Abs. 1 Nr. 5 BayNatSchG für den Bestand 
von Bäumen und Sträuchern innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. Da seit 
der letzten Anpassung der Baumschutzverordnung vom 18.01.2013 verschiedene
Neubaugebiete entstanden sind, besteht hier erneuter Anpassungsbedarf. Der 
Geltungsbereich geht aus Karten, die Anlagen der Verordnung sind, hervor. Die Karten 
werden derzeit aktualisiert.

3.1.5. Mehraufwand bei der Umsetzung der Baumschutzverordnung

Durch die Ausweitung des räumlichen Geltungsbereichs und des Schutzgegenstand der 
Baumschutzverordnung entsteht ein personeller Mehraufwand. Am 07.12.2022 wurde im 
Stadtrat die Zuschaltung von drei zusätzlichen Stellen beschlossen, die über die 
Personalforderung hinausgingen. Somit erscheint die erwartbare Mehrarbeit zumindest 
zunächst bewältigbar. 

 
 

Die Einführung eines Kriterienkatalogs zur differenzierteren Festlegung der 
Ersatzpflanzungen (in Abhängigkeit von Größe, Standort, Art, voraussichtlicher 
Lebensdauer des zu fällenden Baumes o.ä.) erscheint nicht nur fachlich sinnvoll, sondern 
erfüllt auch rechtliche Anforderungen an die Bestimmtheit der Regelung. Nach dem Urteil 
des Oberverwaltungsgerichts des Landes Sachsen-Anhalt vom 15.10.2019 muss die 
Baumschutzverordnung Aussagen zu Art und Umfang der Ersatzpflanzungen machen. 

 

In Anlehnung an die Bestimmtheit der Ersatzpflanzungen wird auch die Höhe der 
Ausgleichszahlungen nachvollziehbar festgelegt. Die Höhe der Ausgleichszahlungen wird 
an die gestiegenen fachlichen Anforderungen und Kosten angepasst, die für eine 
Baumpflanzung auf öffentlichen Grünflächen hinsichtlich Anschaffung, Lieferung, 
fachgerechter Pflanzung und Fertigstellungspflege erforderlich sind (§ 7 Abs. 4 
Baumschutzverordnung). Dabei soll berücksichtigt werden, dass hierzu auch die 
Herstellung von Pflanzstandorten gehört, die in Anbetracht des Mangels an bereits 
bestehenden Pflanzstandorte im öffentlichen Raum in der Regel dazu gehört (siehe Ziffer 
3.3). 
 

Gemäß Ziff. 8 des Beschlusses 
28.07.2021 wird die Möglichkeit zur Forderung einer Sicherheitsleistung für 

-
mitaufgenommen. 
Wie unter Ziff. 3.4 im Vortrag der Referentin ausgeführt, lässt sich das Ziel der 
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zuverlässigen Pflanzung von Ersatzbäumen effektiver durch die Kontrolle der 
Ersatzpflanzungen im Rahmen der sog. Ersatzbauminitiative als durch die Einführung 

- en 
Fällen, z.B. bei wiederholt unzuverlässigen Antragsteller*innen kann es jedoch sinnvoll 
sein, eine Sicherheitsleistung für Ersatzpflanzungen anzuordnen. Daher wurde die 

-
beschlossen. 

Durch klare und übersichtliche Richtlinien soll die Verwendung der zweckgebundenen 
Ausgleichszahlungen konkretisiert werden. Beabsichtigt ist die Finanzierung insbesondere 
von 
 

Baumneupflanzungen im öffentlichen Bereich einschließlich der Herstellung von neuen 
Baumstandorten, wozu gerade in verdichteten, innerstädtischen, klimatisch belasteten 
Bereichen auch Entsiegelungen und Spartenverlegungen zählen können, 

Zuschüsse für Pflegemaßnahmen für besonders wertvollen Baumbestand 
Vertiefende Untersuchungen, die zur Beurteilung des Baumbestandes mit dem Ziel 

seines Erhalts erforderlich sind, 
Förderprogramme (Grenzbaum, Extrabaum, Zukunftsbaum). 

 
Somit können die Ausgleichszahlungen einen Beitrag zum klimagerechten Stadtumbau 
leisten. Außerdem sollen sie über die Förderprogramme Anreize für die Eigentümer*innen 
eines Hauses, einer Wohnungseigentümergesellschaft oder einer Gewerbeimmobilie 
bieten, einen Baum zu pflanzen bzw. seine Standortbedingungen zu verbessern. 

 
 

4. Bewerbung der Förderprogramme und Beratungsangebote

Um die Förderprogramme zum Erfolg zu führen, ist eine intensive Bewerbung und 
Beratung erforderlich. Ziel ist es, die Möglichkeiten der Programme durch fachgerechte, 
bürgerfreundliche Beratung zu begleiten und den Sinn der Baumpflanzungen an guten 
Beispielen sichtbar zu machen. 
 
 

Durch die Aufnahme von jüngeren Bäumen mit einem Stammumfang ab 60 cm sowie von 
bestimmten Kletterpflanzen und von Obstbäumen werden mehr Gehölze der 
Baumschutzverordnung unterliegen. Ihre Entfernung ist nur im Rahmen eines 
Genehmigungsverfahrens möglich und kann an die Auflage einer Ersatzpflanzung bzw. 
einer Ausgleichszahlung geknüpft werden. 
 
Aufgrund der Prüfung von insgesamt mehr geschützten Gehölzen ist damit zu rechnen, 
dass die Baumbilanzen insgesamt höhere Zahlen zu gefällten Bäumen und angeordneten 
Ersatzpflanzungen aufweisen.  
 
Die erwarteten Mehreinnahmen über die Ausgleichszahlungen werden zu einem großen 
Teil in Maßnahmen zur Herstellung zusätzlicher Baumstandorte fließen und darüber 
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hinaus Baum-Förderprogramme im privaten und halböffentlichen Bereich finanzieren. 
 
Die Ausweitung des Baumschutzes führt zu einem erhöhten Prüf- und 
Verwaltungsaufwand und einer weiteren Kontrolle der betroffenen Antragsteller*innen. 
Andererseits wird der Wunsch nach mehr Baumschutz von der Stadtgesellschaft seit 
Jahren an die Verwaltung herangetragen und war Anlass für den Beschluss 

 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 
03093). 

 
 

6. Sofortmaßnahmen 
 
6.1. Abfluss der zweckgebundenen Ausgleichszahlungen 
 

Aufgrund von fehlenden Standorten für Baumneupflanzungen im öffentlichen Raum 
konnten die zweckgebundenen Ausgleichszahlungen, die gemäß § 7 Abs. 4 der 
Baumschutzverordnung angeordnet wurden, bisher nicht vollständig ausgegeben werden.  
 
Als Ergebnis des Suchaufrufs des Baureferats-Gartenbaus an die Bezirksausschüsse zur 
Nennung möglicher neuer Baumstandorte im öffentlichen Raum wurden 1.200 Vorschläge 
mit insgesamt weit über 2.000 potenziellen Baumpflanzungen gemacht. Derzeit wird auf 
der Grundlage einer Machbarkeitsstudie die Realisierung dieser Vorschläge geprüft. Das 

26.10.2022 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07027) als 
-2 Machbarkeits-Untersuchung von 1.200 Vorschlägen für Baumneupflanzungen im 

beschrieben. Zur Umsetzung dieses Projektes, insbesondere auch für 
die anschließende Herstellung geeigneter Baumstandorte und die Durchführung der 
Baumpflanzungen, sollen dem Baureferat-Gartenbau Mittel aus dem Finanzmittelbestand 

Baumschutzverordnung zur Verfügung gestellt werden. Das 
Baureferat wird im Zuge der Umsetzung der Baumneupflanzungen eine Übertragung von 
Finanzmitteln beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung beantragen. Die Höhe der 
zu übertragenden Mittel wird zwischen dem Baureferat und dem Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung abgestimmt. Das Baureferat wird dem Referat für Stadtplanung und auf 
der Grundlage einer im Rahmen der Entwicklung der 

 
 

In Anlehn

Baumpflanzungen geeignete Flächen im privaten oder halböffentlichen Bereich zu 
gewinnen. Die Baumschutzbehörde unterstützt die Anschaffung eines Baumes sowie die 
Pflanzkosten zu 90%, höchstens jedoch mit 750,- 
Baumpflanzung erforderlich, werden auch diese in gleicher Höhe bezuschusst. Bei Bedarf 
bietet die Baumschutzbehörde eine Beratung, z.B. zur Wahl der Baumart, an. Die 
Förderung umfasst auch Obstbäume. 
 
Mit dem Antrag sind zwei verbindliche Kostenangebote von Fachfirmen einzureichen. Die 

 
Die Förderung erfolgt aus den Mitteln der Ausgleichszahlungen gemäß § 7 Abs. 4 der 
Baumschutzverordnung. Die näheren Regelungen sind der Anlage 1 zu entnehmen.
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7. Beteiligung des Naturschutzbeirates

Der Naturschutzbeirat hat in seiner Sitzung am 16.05.2023 folgende Entscheidung 
getroffen: 

        
1. Der Naturschutzbeirat unterstützt die Maßnahmenvorschläge zur Stärkung des 

Baumschutzes. 
2. Der Naturschutzbeirat bittet, zeitnah über die weiteren Entwicklungen informiert zu 

werden. 
 

Die gesetzlich vorgeschriebene förmliche Beteiligung des Naturschutzbeirates erfolgt im 
Rahmen des formellen Verfahrens. 

 
 

Der Entwurf zur Änderung der Baumschutzverordnung wird in enger Zusammenarbeit mit 
dem Referat für Klima- und Umweltschutz erarbeitet. Aufgrund des hohen Interesses der 
Stadtgesellschaft am Baumschutz sollen noch vor der für Ende des Jahres geplanten 
Einleitung des formellen Änderungsverfahrens Informationsveranstaltungen für 
interessierte Bürger*innen, Verbände oder Institutionen angeboten werden. 

 
 

9. Antrag Nr. 20-26 / A 03254 von der Fraktion ÖDP/München Liste vom 09.11.2022: 
Ausweitung des Baumschutzes in der Baumschutzverordnung (Anlage 2)
 

Beantragt werden,  
die Reduzierung des Mindest-Stammumfangs in der Baumschutzverordnung auf 
25 cm gemessen auf Brusthöhe (130 cm) und 
die Einbeziehung von Baumgruppen (mindestens zwei Bäume mit Kronenschluss 
und einer mit Stammdurchmesser von 15 Zentimetern in 1,30 Meter Höhe) sowie 
Gehölzaufwuchs ab einer Flächengröße von 50 Quadratmetern und 
Vorhandensein einzelner Bäume mit Stammdurchmesser größer als 15 
Zentimetern in 1,30 Meter Höhe gemessen. 

 
Begründet wird der Antrag damit, dass aufgrund der vielfältigen ökologischen Funktionen 
von Bäumen jeder Baum wertvoll sei. Trotz des Ziels der Baumschutzverordnung, das 
innerstädtische Grün zu erhalten, gingen jährlich 2.000 - 2.500 Bäume verloren, wobei nur 
die geschützten Bäume erfasst würden. Es sollte in München zumindest die Anzahl der 
Bäume durch Ersatzpflanzungen erhalten werden. Die Auswertung von Satellitenbildern 
habe ergeben, dass Hamburg die grünste Millionenstadt ist, München läge hingegen weit 
abgeschlagen auf Platz 74 von 79 ausgewerteten Städte. 
 
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt inhaltlich wie folgt Stellung: 
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Wie unter Ziff. 3.1.1. ausgeführt, legt 

Gehölzaufwuchs ab einer Flächengröße von 50 Quadratmetern zu.  
         

Dem Antrag Nr. 20-26 / A 03254 von der Fraktion ÖDP/München Liste vom 09.11.2022 
kann nur nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen entsprochen werden.
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Im Rahmen der Umsetzung des Klimaanpassungskonzepts (Stadtratsbeschlüsse vom 
15.11.2016, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06819 und 26.10.2022, Sitzungsvorlage Nr. 
20-26 / V 07027) sollen mit der Maßnahme M2-

Das Freiraumkonzept Innenstadt (Perspektive München, Integriertes 
Handlungsraumkonzept Münchner Innenstadt, Beschluss vom 25.11.2021, 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04343) macht bereits detaillierte Vorschläge zur 
Schaffung neuer Baumstandorte.  
Die Bereiche, für die weitere Freiraumquartierskonzepte mit entsprechenden 
Baumneupflanzungen entwickelt werden sollen, sind im Entwurf zum 
Stadtentwicklungsplan 2040 dargestellt (Perspektive München, Entwurf des 

-
Stadtratsbeschluss vom 28.07.2021, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03346). 
Auch der
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03093) enthält den Auftrag, Flächen für neue 
Baumstandorte zu prüfen, zu definieren und zu entwickeln (s. Ziff. 2.2.g). 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

II.  

 
 
1.
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2.

 
 

3.

 
 

4.
 

 
5.

-2 Machbarkeits-Untersuchung von 

vom 26.10.2022 
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07027) Mittel aus den Ausgleichszahlungen aus dem 

n nach 
referatsübergreifender Absprache zur Verfügung zu stellen.  

 
6.

 
 

7. Der Antrag Nr. 20-26 / A 03254 von der Fraktion ÖDP/München Liste vom 09.11.2022 
ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt. 

 
8.  

 
 
 
 
III.  
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IV.  

 
 

 
 

 
 
V.  

 
 

1.
 

 
2.  

 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  

 
 

15.  
 

 
 

 

 




































